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„Und die Bevölkerung ist es, die viel von einem Polizisten verlangt. Sich selbst zurückzuneh-

men, eigene Gefühle zu ignorieren, immer wieder deeskalierend zu agieren. Aber wenn 

nichts anderes mehr geht, die notwendigen Dinge durchzusetzen (…). All das erwartet der 

Bürger zu Recht. Aber es begründet ebenfalls den Anspruch, Respekt zu erfahren“.1 

Die Beziehung zwischen Polizei und Be-

völkerung ist von gegenseitigen Erwar-

tungen geprägt. Die Polizei trägt auf der 

einen Seite eine große Verantwortung. 

Sie hat die schwierige Aufgabe, in einer 

heterogenen Bevölkerung mit unter-

schiedlichsten Werten, Einstellungen 

und teils widersprüchlichen Forderun-

gen ein sehr breites Spektrum von Poli-

zeiarbeit abzudecken und dabei ange-

messen und konsensfähig zu handeln.2 

Aufgrund dieser Verantwortung erhebt 

sie den Anspruch, Respekt zu erfahren. 

Auf der anderen Seite sieht sich die Be-

völkerung einer Exekutive der Staatsge-

walt gegenüber, die oftmals gezwungen 

ist, in das Handeln von Bürger:innen re-

gulierend oder unterbindend einzugrei-

fen.3 Das wirkt in einer Lebenswelt be-

fremdlich, die überwiegend von Auto-

nomie und Kommunikation auf Augen-

höhe geprägt ist und selten distanzierte 

Über- bzw. Unterordnung erfordert.4 Je 

größer die Ablehnung gegenüber star-

ren Hierarchien ist, desto wichtiger wer-

den überzeugende Qualitäten, um Au-

torität zu begründen. An Polizeiarbeit 

werden sehr hohe Standards angelegt, 

um die Eingriffsbefugnisse der Polizei 

zu rechtfertigen. 

 

 

Die wissenschaftliche Forschung zeigt, 

dass die Wahrnehmung polizeilicher 

Fairness eine wichtige Rolle für die Ak-

zeptanz von Autorität spielt. Eine als fair 

wahrgenommene Polizei gewinnt Ver-

trauen. Sie hat sich in den Augen der 

Menschen das Recht verdient, Anord-

nungen zu geben und Regeln und Ge-

setze durchzusetzen. Fairness und das 

daraus gewonnene Vertrauen stärken 

die Wahrnehmung polizeilicher Legiti-

mität.  
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Zitat von Oliver Malchow  

(GdP-Bundesvorsitzender) im Vorwort 

der September Ausgabe der Zeitschrift 

Deutsche Polizei 2016. 

Voß, 2001. 

Voß, 2001. 

Vom Hau, 2017. 
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Als Exekutive der Staatsgewalt trägt die 

Polizei eine schwierige und verantwor-

tungsvolle Aufgabe. Ihre verantwor-

tungsvolle Position allein reicht aller-

dings nicht aus, um in der Bevölkerung 

Respekt und Anerkennung zu erfahren. 

Wichtig ist die Wahrnehmung, dass die 

Polizei der ihr übertragenen Verantwor-

tung gerecht wird. Die Menschen müs-

sen der Polizei vertrauen. 

Was hat Vertrauen mit Legitimität zu tun? 

Polizeiliche Legitimität hängt grundle-

gend von der Legitimität der staatlichen 

Ordnung sowie von den Regeln, Vor-

schriften und Gesetzen ab, welche die 

gesellschaftliche Rolle der Polizei defi-

nieren. Ihre Legitimität drückt sich aber 

darüber hinaus in der Bereitschaft der 

Bürgerinnen und Bürger aus, sich ihrer 

Autorität unterzuordnen. Polizeiliche 

Anordnungen werden nicht allein des-

halb befolgt, weil die Polizei staatlicher-

seits zur Zwangsdurchsetzung legiti-

miert ist. Polizeiliche Autorität wird in 

dem Vertrauen gewährt, dass die Poli-

zei die ihr gesellschaftlich übertragenen 

Aufgaben kompetent und verantwor-

tungsvoll erfüllt.  

Was kann Fairness?  

Fairness weckt Vertrauen. Ein fairer 

Umgang im Polizeikontakt signalisiert, 

dass die Polizei die Interessen der Bür-

ger:innen im Sinn hat. Die Menschen 

müssen darauf vertrauen können, dass 

polizeiliche Entscheidungen unvorein-

genommen und fair getroffen werden, 

um keine ungerechte Benachteiligung 

fürchten zu müssen. 

Fairness ist eine überzeugende Qualität, 

um polizeiliche Autorität zu begründen. 

Wenn die Polizei hohe Standards an das 

eigene Verhalten setzt, wird ihr eher zu-

gestanden, das Verhalten anderer zu 

maßregeln.  

Wie geht Fairness? 

Eine faire Behandlung zeichnet sich 

dadurch aus, dass die Menschen unab-

hängig von ihrer (sozialen) Identität be-

handelt werden. Jeder Mensch hat un-

abhängig von seinen Leistungen, seiner 

sozialen Positionen oder seinen indivi-

duellen Eigenschaften Respekt ver-

dient. Gleichzeitig berücksichtigt Fair-

ness den persönlichen Hintergrund ei-

ner Person und ermöglicht es besten-

falls jedem, seine eigene Perspektive 

oder persönlichen Bedürfnisse zu äu-

ßern. Fairness bringt gute Gründe für 

das eigene Handeln vor, um für Ver-

ständnis zu werben. Auf diese Weise 

signalisiert Fairness, dass der Meinung 

anderer Beachtung geschenkt wird. 

Faire Kritik richtet sich gegen das Fehl-

verhalten der Menschen, nicht aber ge-

gen ihre Person. Fairness schützt die 

Selbstachtung der Menschen, um mit 

ihnen im Gespräch zu bleiben und eine 

Eskalation zu vermeiden. 
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Polizeiliche Legitimität stützt sich einer-

seits auf die staatliche Rechtsordnung.1 

Andererseits hängt Legitimität aber 

auch von der individuellen Bereitschaft 

der Menschen ab, die Rolle und Funk-

tion der Polizei anzuerkennen. Polizei-

vertrauen kann diese Bereitschaft in der 

Bevölkerung stärken und wirkt sich 

dadurch positiv auf die Durchsetzungs-

fähigkeit der Polizei aus.2  

o Legitimität braucht 

Recht und Gesetz 

Die Polizei vertritt die Staatsgewalt. Sie 

hat die Befugnis, Anordnungen zu ertei-

len und letztendlich mit Zwang durchzu-

setzen (Macht). Um Willkür vorzubeu-

gen, wird Staatsgewalt einem vertretba-

ren Regelwerk unterstellt.4 In Deutsch-

land ist die Polizei zur Gefahrenabwehr 

dem Polizei- und Ordnungsrecht sowie 

zur Strafverfolgung der Strafprozess-

ordnung unterworfen. Jegliche staatli-

che Gewalt, also auch die Polizei, bindet 

das Grundgesetz.5 Die Vereinbarkeit 

polizeilichen Handels mit regional gel-

tendem Recht verleiht auf der einen 

Seite Legalität. Auf der anderen Seite 

verknüpft das Grundgesetz den Rechts-

staat mit einer demokratischen Grund-

ordnung und legt allgemein verbindli-

che Prinzipien (wie den Schutz der Men-

schenwürde) zugrunde. Staatsgewalt 

und Polizei erhalten damit Rechtmäßig-

keit im Sinne von normativer 

Legitimität. Polizeiliche Legitimität 

stützt sich auf die Legitimität der staatli-

chen Ordnung und die Regeln, Vor-

schriften und Gesetze, welche die ge-

sellschaftliche Rolle der Polizei definie-

ren.6 

Legitimität drückt sich darüber hinaus 

aber auch in der Art und Weise aus, wie 

Bürgerinnen und Bürger die Polizei 

wahrnehmen. Schließlich müssen sie 

sich der Autorität der Polizei unterord-

nen.7 
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Bradford et al., 2014. 

Sunshine und Tyler, 2003. 

Mayer et al., 2006. 

Beetham, 2013. 

Kugelmann, 2012. 

Bradford et al., 2014. 

Ochsner, 2016. 
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o Legitimität liegt im Auge 

des Betrachters 

Im demokratischen Legitimitätsver-

ständnis ist Legitimität bei den Men-

schen zu suchen, die sich einer Herr-

schaft unterordnen. Der Demokratie 

wird das Prinzip der Volkssouveränität 

zugrunde gelegt, das jedem Menschen 

das Recht auf Selbstbestimmung zuge-

steht. Legitimität muss in diesem Kon-

text auf einer Rechtsordnung beruhen, 

der Bürgerinnen und Bürger aus Ver-

nunftgründen zustimmen. Die Men-

schen fällen selbst ein Urteil über Legiti-

mität, das sie dazu bewegen kann, aus 

freiem Willen Gehorsam zu leisten.1 

Legitimitätswahrnehmung hängt vom 

persönlichen Erfahrungshorizont ab, ist 

wandelbar und kann von objektiven Be-

wertungen abweichen. Eine Autorität 

kann als legitim angesehen werden, 

ohne objektive Standards zu erfüllen2 

oder auch trotz Konformität mit Recht 

und Gesetz als illegitim gelten.3  

So empfinden beispielsweise einige ge-

treue Anhänger:innen des ehemaligen 

Präsidenten der USA Donald Trump sei-

nen Machtanspruch als legitim, obwohl 

er die Präsidentschaftswahl im Jahr 2021 

rechtmäßig verloren hat. Reichsbür-

ger:innen demgegenüber bestreiten 

die Existenz der Bundesrepublik 

Deutschland als legitimen und souverä-

nen Staat und lehnen die gültige Rechts-

ordnung sowie die Polizei ab. 

 

 

 

Die Polizei ist sowohl auf normative Le-

gitimität als auch auf Legitimitätswahr-

nehmung angewiesen: Polizeiarbeit 

kann nur in Übereinstimmung mit gel-

tendem Recht und Gesetz als rechtmä-

ßig gelten. Akzeptanz polizeilicher Au-

torität und Kooperationsbereitschaft in 

der Bevölkerung hängen von der Legiti-

mitätswahrnehmung der Polizei ab. 
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Glaser, 2015. 

Van Damme et al., 2015. 

Hough et al., 2010. 
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o Legitimität braucht  

Vertrauen 

Die Kooperationsbereitschaft der Bevöl-

kerung ist oftmals ohne eine genaue 

Festlegung notwendig, was diese Ko-

operation beinhaltet.1 Ohne Kenntnis 

über Absichten oder Nutzen polizeili-

cher Anordnungen oder polizeilichen 

Handelns müssen Menschen der Polizei 

vertrauen. Vertrauen besteht dann, 

wenn sich Menschen vom Handeln der 

Polizei abhängig machen. Sie sind für 

den Kontakt offen und gehen auf die Po-

lizei in der Zuversicht zu, dass die Poli-

zei so handeln wird, wie sie es von ihr 

erwarten.2 Das gilt nicht nur für eine be-

stimmte/bekannte Polizeibeamtin, son-

dern für alle Beamten gleichermaßen. 

Nur wenige Menschen haben eigene 

Erfahrungen mit der Polizei, kennen die 

Befugnisse der Polizei im Detail oder ha-

ben Kontakt mit einem „Dorfpolizisten“, 

den sie persönlich kennen und einzu-

schätzen gelernt haben: Sie brauchen 

Vertrauen in die Polizei als Institution 

(Institutionenvertrauen). 

Menschen empfinden die Polizei aus un-

terschiedlichen Gründen als vertrau-

enswürdig. Vertrauen wird in die Polizei 

als kompetente Instanz zur Kriminalitäts-

kontrolle und -prävention gesetzt. Die 

Menschen wenden sich vertrauensvoll 

an die Polizei, wenn sie den ihr anver-

trauten Aufgaben effektiv nachkommt.  

 

 

Wer sich von der Polizei kompetente 

Unterstützung verspricht, ist eher bereit, 

mit der Polizei zu kooperieren (instru-

mentelles Vertrauen).3 Umgekehrt 

sinkt das Polizeivertrauen mit der Wahr-

nehmung, dass der erwartete Nutzen 

von Polizeiarbeit – die Gewährleistung 

von Sicherheit – nicht wie erhofft eintritt 

(Sicherheitsempfinden).4 

Polizeivertrauen hängt darüber hinaus 

von persönlichen Erfahrungen im Um-

gang mit der Polizei ab. Die Polizei wird 

als vertrauenswürdig wahrgenommen, 

wenn sie die Menschen im Allgemeinen 

mit Respekt und Anerkennung behan-

delt (Procedural Justice Theory). Als 

gesellschaftliches Vorbild werden hohe 

Erwartungen an das Verhalten der Poli-

zei gestellt: Sie soll der Bevölkerung 

wohlwollend gegenüberstehen und ihre 

Interessen oder Probleme im Blick ha-

ben. Auf diese Weise entsteht das Ver-

trauen, dass die Polizei gesellschaftlich 

akzeptierte Grundwerte vertritt und in 

ihrer täglichen Arbeit hochhält (Fair-

ness).5 
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Gamson 1968 

Mayer et al., 2006. 

Murphy et al., 2014. 

Bradford, 2014. 

Mayer et al., 2006. 
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o Legitimität bedeutet 

Anerkennung  

Legitimitätswahrnehmung ist für die Po-

lizei aus drei Gründen besonders rele-

vant. Erstens ist Polizeiarbeit vielfach auf 

die Mithilfe der Bevölkerung als Zeugen 

oder Hinweisgeber angewiesen.1  

Zweitens macht Polizeiarbeit in einem 

stärkeren Maße Zwangsmittel und Ein-

griffe in individuelle Freiheitsrechte not-

wendig als die Arbeit anderer politi-

scher Institutionen. Solche Freiheitsein-

schränkungen werden insbesondere 

dann in Kauf genommen, wenn die Ver-

treter:innen des Rechtssystems als legi-

tim angesehen werden.3 

Drittens fordert die Polizei von den Men-

schen ein, ihr Verhalten an geltende Re-

geln und Gesetze anzupassen. Sie maß-

regelt diejenigen, die zu schnell im Stra-

ßenverkehr unterwegs sind oder sich 

aggressiv (in der Öffentlichkeit) gebär-

den.4 Manchmal ändern Menschen ihr 

Verhalten, um negative Konsequenzen 

zu vermeiden. Gleichzeitig folgen  Men-

schen polizeilichen Anordnungen, weil 

sie glauben, dass es das Richtige ist.5 Sie 

akzeptieren Gesetze und Vorschriften, 

weil sie sie für zweckmäßig oder die da-

hinterstehenden Werte für erstrebens-

wert halten.6 Legitimitätswahrnehmung 

ist ein Teil der eigenen Wertvorstellun-

gen. Wer glaubt, dass die Gesetzge-

bung zur Normgebung legitimiert7 und 

die Durchsetzung dieser Regeln legitim 

ist8, fühlt sich diesen Vorschriften und 

Regeln eher verpflichtet. 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Bundesministerium des Innern und Bun-

desministerium der Justiz 2001 

Jackson und Gau, 2016. 

Crawford und Hucklesby, 2013. 

Tyler, 2003. 

Hough et al., 2010. 

Crawford und Hucklesby, 2013. 

Tyler, 1990. 

Tyler, 2006. 
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Fairness schafft Vertrauen 

Vertrauen ist vom eigenen Gerechtig-

keitsempfinden abhängig. Gefühlte Un-

gerechtigkeit schürt Misstrauen und löst 

in den Menschen Widerstand aus (Defi-

ance). Das betrifft das Gefühl, nicht den 

verdienten Anteil erhalten zu haben 

(Verteilungsgerechtigkeit) und die Art 

und Weise wie Entscheidungen getrof-

fen werden (Verfahrensgerechtigkeit). 

Viele Ungerechtigkeitsgefühle entste-

hen im persönlichen Umgang miteinan-

der. Erfahrungen von Respektlosigkeit, 

Unhöflichkeit oder Missachtung bleiben 

häufig lebhaft im Gedächtnis.1 Fairness 

im Kontakt signalisiert Wohlwollen sei-

tens der Polizei, wohingegen eine un-

faire Behandlung Zweifel an der Inten-

tion und den Motiven der Polizei er-

zeugt.2 Die Polizei trifft (einschnei-

dende) Entscheidungen über Men-

schen.3 Die Menschen müssen darauf 

vertrauen, dass diese Entscheidungen 

unvoreingenommen getroffen werden, 

um keine ungerechte Benachteiligung 

befürchten zu müssen. Den Menschen 

fällt es leichter, sich an die Polizei zu 

wenden,4 wenn weniger Sorge vor ne-

gativen Konsequenzen besteht.5 

Mit ihrer Aufgabe als Ordnungshüterin 

kommt der Polizei eine Vorbildfunktion 

für angemessenes Verhalten zu. Wenn 

die Polizei hohe Standards an das ei-

gene Verhalten setzt, wird ihr eher zu-

gestanden, das Verhalten anderer zu 

maßregeln.6  

Fairness hat Signalwirkung: Im persönli-

chen Umgang miteinander kommen 

Vorstellungen zum Ausdruck, wie Men-

schen ihr Zusammenleben gestalten 

wollen. Zwar sind Auffassungen von 

Höflichkeit oder Etikette nicht universell 

gültig, jedoch zeigt sich ein grundlegen-

des Bedürfnis der Menschen nach Res-

pekt und Anerkennung. Handelt die Po-

lizei grundlegenden Prinzipien des 

menschlichen Miteinanders zuwider, 

verliert sie das Vertrauen der Bevölke-

rung.

Fairness dient der Autorität 

Es gibt unterschiedliche Vorstellungen 

von Autorität. Aus einer klassischen Per-

spektive basiert Autorität vornehmlich 

auf der Unfehlbarkeit von Autoritätsper-

sonen oder der unbedingten Pflicht zum 

Gehorsam.7 Mit vielen gesellschaftli-

chen Positionen ist eine Amtsautorität 

verbunden (Vorgesetzte, Lehrer:innen, 

Ärzt:innen, Polizist:innen). Die Bezie-

hung zu diesen Autoritäten hat sich al-

lerdings in vielen Lebensbereichen ge-

wandelt. 
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6 
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Messick et al., 1985; Mikula et al., 1990. 

Gau, 2013. 

Loader, 2006. 

Hegtvedt, 2015. 

Tyler und Lind, 1992. 

Hough et al., 2010. 

Omer und von Schlippe, 2010. 
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An die Träger:innen von Autorität wird 

zunehmend die Erwartung gerichtet, 

dass sie sich zugänglich und verständi-

gungsorientiert zeigen.1 Lehrer:innen 

erfahren keinen bedingungslosen Res-

pekt, sondern müssen sich einer kriti-

schen Auseinandersetzung (mit ande-

ren Lehrer:innen oder Eltern) über ihre 

Unterrichtsmethoden stellen. Ärzt:innen 

fällen weniger Behandlungsentschei-

dungen für ihre Patient:innen, sondern 

informieren Menschen bestmöglich, da-

mit diese eigene Entscheidungen tref-

fen können. 

In einer Gesellschaft, in der die Förde-

rung kritischen Denkens als zentrale Bil-

dungsaufgabe angesehen wird, wird 

auch die Grundlage von Autorität stär-

ker hinterfragt. Das kritisch denkende 

Individuum respektiert Autorität nicht 

zwangsläufig, weil sie von Amts wegen 

gegeben oder von höher gestellter 

(staatlicher) Autorität legitimiert ist. Au-

torität wird vielmehr anerkannt, weil 

sich ihre Träger:innen durch besondere 

Qualitäten ein soziales Ansehen als vor-

bildhaft und verlässlich erworben ha-

ben.2 Konflikte entstehen, wenn sich Po-

lizeibeamt:innen ausschließlich auf ihre 

Amtsautorität berufen und Gehorsam 

ohne Rücksicht auf die Wahrnehmung 

ihres Gegenübers einfordern.3  

Fairness zeigt soziale Anerkennung 

Fairness fördert Kooperation durch sozi-

ale Anerkennung. Im Kontakt mit der Po-

lizei lernen Menschen etwas über ihre 

Stellung in der Gesellschaft: entweder 

als Bürger:innen, zu deren Schutz und 

Unterstützung die Polizei sich verpflich-

tet oder – überspitzt gesagt – als Stören-

friede, denen die Polizei zu Leibe rü-

cken muss. Wer nicht respektvoll be-

handelt wird, gerät leicht in Verdacht, 

ein Störenfried zu sein. Eine im fairen 

Polizeikontakt erfahrene soziale Wert-

schätzung der Polizei gegenüber Bür-

ger:innen wird durch Kooperationsbe-

reitschaft rückerstattet.4 

Wenn sich Menschen einer Gesellschaft 

zugehörig fühlen, sind sie eher bereit, 

die geltenden Regeln zu befolgen und 

sich freiwillig im Sinne der Gemein-

schaft zu engagieren. Sie verhalten sich 

sozial und angepasst, um Wertschät-

zung zu erfahren.5 Unfaire Behandlung 

insbesondere durch eine wichtige ge-

sellschaftliche Institution wie der Polizei 

schwächt das Zugehörigkeitsgefühl. 

Zweifel entstehen, ob eine Person Hilfe 

erwarten kann, falls sie auf Unterstüt-

zung angewiesen sein sollte.6 
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vom Hau, 2017 

Weber, 1972. 

Weber, 2020. 

vom Hau, 2016 

Tyler und Blader, 2003. 

Tyler, 1990. 
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Fairness ist unvoreingenommen 

Die Gleichwertigkeit aller Menschen ist 

ein gesellschaftlicher Grundwert. Für 

Fairness bedeutet das, dass jeder 

Mensch den gleichen Respekt verdient1 

und die persönliche Behandlung unab-

hängig von der eigenen (sozialen) Iden-

tität erfolgt.2 Die Forderung nach bedin-

gungslosem Respekt (anerkennender 

Respekt) schafft ein Gegengewicht zu 

Herabwürdigungen oder Ausgrenzun-

gen, die durch Unterschiede zwischen 

den Menschen gerechtfertigt werden 

(z.B. durch ethnische Zugehörigkeit, 

körperliche Behinderung oder Bil-

dungsunterschiede).3 

Das stellt die Polizei vor besondere Her-

ausforderungen, denn Polizeiarbeit ist 

mit sehr unterschiedlichen und teilweise 

schwierigen Situationen konfrontiert. 

Um unübersichtliche Situationen einzu-

schätzen, greifen Menschen häufig auf 

ihnen bekannte Muster und Schlussfol-

gerungen zurück, um schnell und ange-

messen reagieren zu können. Sie ma-

chen von Vorurteilen Gebrauch, die als 

vorgefertigte Deutungsmuster bereits 

im Gedächtnis gespeichert und damit 

schnell abrufbar sind. Vorurteile erlau-

ben es, Entscheidungen auf der Grund-

lage von sehr wenigen (oberflächli-

chen) Informationen zu treffen.4 Beson-

ders in Stresssituation kann dies reizvoll 

sein, wenn starke Emotionalität komple-

xes und rationales Denken erschwert.5 

Da Vorurteile häufig an besonders 

auffällige Merkmale anknüpfen (Haut-

farbe, Geschlecht, Leibesfülle, Klei-

dungsstil), sind einige Menschen regel-

mäßig von ihren Konsequenzen betrof-

fen. Die Geschichte zeigt, welche extre-

men Positionen und Handlungen (bis 

hin zu ethnischen „Säuberungen“) 

durch Vorurteile gerechtfertigt werden. 

Für Polizeiarbeit haben auf Vorurteilen 

basierende Entscheidungen und Prakti-

ken entscheidende Nachteile. Sie wer-

den als besonders unfair wahrgenom-

men und machen Bemühungen um Ver-

trauen und polizeiliche Legitimitäts-

wahrnehmung zunichte. Die Betroffenen 

entwickeln eine Abwehrhaltung gegen-

über der Polizei und verlieren ihre Be-

reitschaft zur Kooperation. Fairness er-

fordert eine kritische Selbstreflexion, 

welche Entscheidungen unvoreinge-

nommen getroffen werden, wo Vorur-

teile eine Rolle spielen könnten oder 

wann Entscheidungen zum Beispiel von 

Antipathie oder Sympathie geleitet 

sind.6 
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Dillon, 2018. 

Tyler, 2000. 

Lindner, 2016. 

Werth et al., 2020. 

Wiek, 2018. 

Wiek, 2018. 
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Fairness hat gute Absichten 

Voreingenommenheit oder böswillige 

Intentionen bei der Polizeiarbeit wirken 

bedrohlich. Sie wecken die Sorge, poli-

zeiliche Autorität könnte zu Ungunsten 

Einzelner ausgenutzt werden. Entschei-

dungen für oder wider eine polizeiliche 

Kontrolle, die Bearbeitung oder Nicht-

beachtung von Bürgeranfragen, die 

Schlichtung zwischen Konfliktparteien 

haben Signalwirkung für die Wahrneh-

mung, wessen Interessen die Polizei 

vertritt.1 Vermuten Menschen hinter po-

lizeilicher Arbeit angemessene, nach-

vollziehbare Motive, sind sie eher ge-

neigt, Entscheidungen und Anordnun-

gen der Polizei zu akzeptieren.2 Hier 

spielen Aspekte der Ansprechbarkeit 

von Polizei eine Rolle oder das ernst ge-

meinte Interesse, sich um die Sorgen 

und Bedürfnisse der Menschen zu be-

mühen.  

Wohlwollen zeigt sich aber auch durch 

Fairness in der Kommunikation: durch 

die Fähigkeit, zuzuhören, Verständnis 

zu zeigen und wertschätzend zu spre-

chen.3 Durch die Art und Weise, wie Po-

lizei ihr Handeln begründet, können un-

terschiedliche Absichten durchklingen: 

Beispielsweise machen Verstöße gegen 

die Verkehrsordnung zwar Kritik am 

Fehlverhalten notwendig. Eine wohlwol-

lende Absicht dahinter kann allerdings 

sein, die Verkehrssicherheit zu schüt-

zen und zu gewährleisten, dass auch die 

kritisierte Person sicher nach Hause ge-

langt.4 

Fairness schützt die Selbstachtung 

Polizeiliche Kommunikation ist eine Her-

ausforderung, weil sie häufig auf Fehl-

verhalten hinweisen muss. Wer einen 

Fehler begangen hat, läuft leicht Gefahr, 

das Gesicht zu verlieren. Fairness kann 

helfen, damit Menschen im persönli-

chen Umgang nicht bloßgestellt wer-

den. 

Weniger das Bewusstsein, einen Fehler 

gemacht zu haben, ist problematisch für 

die Selbstachtung als das Gefühl, der 

Fehler zu sein (Scham). Daher haben 

Menschen starke Schutzmechanismen 

entwickelt, um Scham abzuwehren: sie 

verstecken ihre Gefühle, beschämen 

andere, um sich auf ihre Kosten besser 

fühlen zu können, reagieren aggressiv 

oder treten die Flucht an. Wenn die 

Selbstachtung bedroht ist und Men-

schen zu Schutzmechanismen greifen, 

ist es nur noch schwer möglich, auf sie 

und ihr Verhalten Einfluss zu nehmen.5 

Bewahren die Menschen ihre Selbstach-

tung, sind sie eher bereit, mit anderen 

ins Gespräch zu kommen.6 
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Loader, 2006. 

Gau, 2013. 

Wiek, 2018. 

Weber, 2020a. 

Pastoors und Ebert, 2019. 

Matějková, 2009. 
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Fairness unterscheidet zwischen dem 

Menschen und seinem Handeln. Wäh-

rend Fairness (scharfe) Kritik am Ver-

halten zulässt, verhindert sie bestenfalls, 

dass sich die Menschen in ihrer Persön-

lichkeit herabgesetzt fühlen. Insbeson-

dere, wenn sich eine Person selbst völ-

lig respektlos verhält oder andere miss-

achtet, gerät leicht in Zweifel, ob sie res-

pektvoll behandelt werden sollte. Zwar 

ist jeder Mensch für sein Fehlverhalten 

verantwortlich, Kritik zu akzeptieren 

und das eigene Verhalten zu ändern fällt 

jedoch leichter, wenn die Selbstachtung 

intakt bleibt.1 

Fairness ist überzeugend 

Das Gefühl, das Handeln der Polizei 

nicht zu verstehen, löst Unsicherheit aus. 

Wenn Menschen glauben, die Absich-

ten anderer nicht einschätzen zu kön-

nen, werden sie misstrauisch. Daher ist 

die Vermittlung ehrlicher, offener und 

relevanter Information eine wichtige 

Voraussetzung, um Akzeptanz für not-

wendige Maßnahmen oder Entschei-

dungen zu gewinnen.2 Kritisch den-

kende Menschen sind stets auf der Su-

che nach einer guten Begründung. Von 

ihnen wird erwartet, dass sie als mün-

dige Bürger:innen ein eigenverantwort-

liches Leben führen. Das setzt voraus, 

dass sie sich eine eigene Meinung bil-

den und die Meinung anderer nicht un-

hinterfragt übernehmen.3 Überzeu-

gende Argumente sind insbesondere 

bei negativen Entscheidungen wichtig, 

die grundsätzlich eher auf Ablehnung 

stoßen.4 

Zwar wollen sich Menschen häufig gar 

nicht überzeugen lassen. Offene und 

glaubwürdige Informationen zeugen je-

doch vom ernst gemeinten Interesse, 

dass die Menschen polizeiliches Han-

deln besser verstehen. Das gilt insbe-

sondere, wenn die Verständigung bei-

spielsweise aufgrund unzureichender 

Sprachkenntnisse erschwert ist.5 Wenn 

Menschen ein besseres Verständnis für 

polizeiliches Handeln entwickeln kön-

nen, wird ein Polizeikontakt berechen-

barer und weniger verunsichernd.6 
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Wiek, 2018. 

Tyler, 1990. 
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Wiek, 2018. 
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ter.de/documents/Einsatzkommunika-
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Fairness hört zu 

Im ursprünglichen Wortsinn bedeutet 

Respekt so viel wie Rücksicht, Rück-

blick, Berücksichtigung (vom lateini-

schen Wort respectus). Ein respektvol-

ler Umgang berücksichtigt also die indi-

viduellen Umstände, die Geschichte ei-

ner Person.1 Menschen haben das Be-

dürfnis, ihre eigene Perspektive und 

ihre Interessen zu äußern.2 Dahinter 

steckt nicht ausschließlich der Wunsch, 

polizeiliche Entscheidungen zum eige-

nen Vorteil zu beeinflussen.3 Auch wenn 

die Sichtweise der Betroffenen keinen 

Einfluss auf polizeiliche Entscheidungen 

nehmen kann, ist es den Menschen 

wichtig, dass ihre Anliegen und Bedürf-

nisse in der jeweiligen Situation zumin-

dest angehört werden.4 Dadurch ver-

mittelt die Polizei ein Gefühl von Res-

pekt gegenüber der persönlichen Mei-

nung, der individuellen Situation und 

der eigenen Person.5 Im Umkehrschluss 

leidet das Selbstwertempfinden, wenn 

der eigene Standpunkt keine Beachtung 

findet.6 Fairness erfordert die Bereit-

schaft, möglichst viele Perspektiven auf 

das Geschehen anzuhören7, die Gegen-

seite zu verstehen und Fragen zu stel-

len.8 
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Um Legitimitätswahrnehmung in der Be-

völkerung zu messen, wird zum einen 

gefragt, ob Menschen bereit sind, poli-

zeiliche Anordnungen zu befolgen und 

Entscheidungen zu akzeptieren. Zum 

anderen wird nach wahrgenommenen 

Qualitäten gefragt, die polizeiliche Au-

torität begründen. 

Die empirische Forschung1 zeigt, dass 

die Wahrnehmung polizeilicher Fair-

ness die Bereitschaft erhöht, mit Be-

amt:innen zu kooperieren2, ihre Ent-

scheidungen zu akzeptieren3, Straftaten 

zur Anzeige zu bringen4 und sich an das 

geltende Gesetz zu halten.5  

Fairness bestärkt zudem den Glauben 

daran, dass die Polizei vertrauenswür-

dig ist, die Rechte der Bürger:innen be-

schützt,6 Respekt verdient, ihre Macht 

nicht missbraucht7 und ähnliche Wert-

vorstellungen vertritt.8 Umgekehrt führt 

mangelnde Fairness zu einer Abwehr-

haltung, die häufiger als Zynismus be-

schrieben wird: Die Menschen zeigen 

geringere Anzeigebereitschaft9 und 

meinen, die Polizei könne nichts tun, um 

sie zur Kooperation zu bewegen.10 

Schlimmstenfalls fühlen sie sich eher ih-

ren eigenen Vorstellungen von Recht 

und Unrecht verpflichtet als der Poli-

zei.11 
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Autorität 

Autorität ist anerkannte, geachtete 

Macht.1 Autorität schafft ein Über- und 

Unterordnungsverhältnis, das nicht auf 

Zwang, sondern auf Anerkennung ba-

siert: Sowohl auf der Seite derjenigen, 

die Autorität beanspruchen, als auch 

seitens derer, die sich einer Autorität 

unterordnen. Autorität ist weder eine 

Beziehung auf Augenhöhe noch ein 

Herrschafts- bzw. Machtverhältnis, das 

auf Befehl und Gehorsam beruht.2 

Defiance 

(Un)gerechtigkeitswahrnehmung kann 

emotionale Gegenreaktionen hervorru-

fen. Der Begriff ‚Defiance‘ bezeichnet 

die Tendenz, bei einer als ungerecht 

empfundenen Bestrafung mit einer Ab-

wehrhaltung zu reagieren, die zu einem 

verringerten Schuldbewusstsein führt 

und die durch die Strafe angestrebte 

Verhaltensänderung verhindert. We-

gen der als ungerecht empfundenen 

Behandlung wird die Berechtigung der 

Strafe gänzlich infrage gestellt.3 

1 

2 

3 
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Fairness 

Das englische Wort Fairness wird übli-

cherweise mit Gerechtigkeit übersetzt. 

Damit sind unterschiedliche Aspekte 

von Gerechtigkeit gefasst wie die Ver-

teilung von Ressourcen (distributive 

Fairness), das Verfahren zur Entschei-

dungsfindung (prozedurale Fairness) 

oder die Zur-Verfügung-Stellung rele-

vanter Information (informationale Fair-

ness).1 

Bezugnehmend auf die Procedural Jus-

tice Theory bezieht sich Fairness in die-

sem Text auf den sozialen Umgang mit-

einander (interpersonale Fairness). In 

der Gerechtigkeitsforschung hat sich 

gezeigt, dass nicht lediglich das Ergeb-

nis einer Entscheidung (Output) von Be-

deutung ist, sondern auch wie sich Ent-

scheidungsträger:innen gegenüber Be-

troffenen verhalten. Wichtig ist dabei 

die Art und Weise der Kommunikation: 

Wird man mit Würde und Respekt be-

handelt, ehrlich, umfassend und recht-

zeitig informiert? Werden Probleme 

verschleiert? Sind Informationen ausrei-

chend und Erklärungen nachvollzieh-

bar?2 

Generalisiertes Vertrauen 

Generalisiertes Vertrauen lässt sich un-

terteilen in institutionelles und soziales 

Vertrauen. Institutionenvertrauen ent-

steht nicht durch die Beziehung zu ein-

zelnen Personen, sondern gründet auf 

generalisierten Erwartungen an das 

Verhalten jedes beliebigen Mitglieds ei-

ner Institution. Soziales Vertrauen wird 

als wechselseitiges Vertrauen unter 

Bürger:innen verstanden und dem sozi-

alen Kapital einer Gesellschaft zugeord-

net. Es basiert auf sozialen Beziehun-

gen, positiven Erfahrungen mit Mitmen-

schen sowie auf der Anerkennung ge-

meinsamer Werte.3 Allgemeines gesell-

schaftliches Vertrauen ermöglicht eine 

tägliche Interaktion mit einer großen 

Zahl von Menschen, die in ihrer Kultur, 

Religion, Sprache oder ethnischer Zu-

gehörigkeit der eigenen Identität fremd 

sind. 

Institutionenvertrauen 

(institutionelles Vertrauen) 

Institutionelles Vertrauen ist ein Aspekt 

generalisierten Vertrauens. Vertrauen 

wird nicht Einzelpersonen entgegenge-

bracht, sondern gilt für beliebige Mit-

glieder einer Institution. Institutionen-

vertrauen ist abhängig von der Wahr-

nehmung des politisch-gesellschaftli-

chen Systems, das die Funktionen und 

Rahmenbedingungen einer Institution 

vorgibt.4 In modernen, arbeitsteiligen 

Gesellschaften ist die Bevölkerung von 

einer Vielzahl funktionsfähiger Institutio-

nen und ihren Leistungen abhängig.5 

1 
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So müssen beispielsweise Patient:innen 

aufgrund eigener Unkenntnis über die 

komplizierten Abläufe im Körper dem 

Urteil einer Ärztin oder eines Arztes ver-

trauen. Das Vertrauen wird institutionell 

abgesichert, indem der Zugang zur 

ärztlichen Profession staatlich regle-

mentiert und die Rahmenbedingungen 

einer Behandlung (Qualität oder Kosten) 

festgelegt werden.1 Institutionenver-

trauen hängt von der Zufriedenheit mit 

einer Institution ab .2 Das betrifft sowohl 

die Leistungen einer Institution als auch 

wertorientierte Anforderungen an Ge-

rechtigkeit, Ehrlichkeit und Verantwor-

tung.3 

Instrumentelles Vertrauen 

Instrumentelles Vertrauen basiert auf 

der Wahrnehmung von Kompetenz und 

Effektivität. Instrumentelles Vertrauen 

schenken Menschen in dem Glauben, 

selbst von der Vertrauensbeziehung zu 

profitieren. Dieses Vertrauen wird der 

Polizei unter der Voraussetzung ge-

währt, dass sie die ihr anvertraute ge-

sellschaftliche Funktion erfüllt (Krimina-

litätskontrolle).4 Die Sorge, Opfer zu 

werden oder der Wunsch nach Strafver-

folgung wecken Erwartungen an die Ef-

fektivität von Polizeiarbeit. Wenn Men-

schen ihre Erwartungen als erfüllt be-

trachten, sind sie eher bereit, polizeili-

che Autorität anzuerkennen und die Po-

lizei bei ihren Aufgaben zu unterstüt-

zen.5 

Laut dem deutschem Viktimisierungs-

survey sinkt das Vertrauen in die Polizei, 

wenn jemand ein Gewaltverbrechen 

oder einen Betrug erlebt hat.6 Auch 

Menschen ohne Opfererfahrung bilden 

sich eine Meinung über Kriminalitätsrisi-

ken oder fürchten sich vor Kriminalität. 

Die Angst vor persönlicher Viktimisie-

rung (vor Einbruch oder Raub) oder die 

Wahrnehmung von Kriminalität in der 

Nachbarschaft wirken sich negativ auf 

das Polizeivertrauen aus.7 

Kompetenz und Fairness sind eng mitei-

nander verknüpft. Wenn die Polizei als 

kompetente Ansprechpartnerin einem 

Anliegen Gehör schenkt, einen Men-

schen ernst nimmt und schnelle Hilfe an-

bietet, demonstriert sie sowohl ihre 

Kompetenz als auch Respekt gegen-

über der hilfesuchenden Person.8 An-

dersherum mögen Bewohner:innen, die 

sich mit den Problemen in ihrer Nach-

barschaft vernachlässig fühlen, die feh-

lende polizeiliche Aufmerksamkeit als 

persönliche Herabwürdigung wahrneh-

men. 
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Birkel et al., 2014. 

Jackson et al., 2009. 

Bradford et al., 2009. 

  



 

17 

Legalität 

Der politisch-juristische Begriff Legalität 

bezieht sich auf die Rechtmäßigkeit 

staatlichen Handelns im Sinne der Über-

einstimmung mit Recht und Gesetz.1 Die 

Vereinbarkeit staatlichen Handels mit 

regional geltendem Recht ist allerdings 

kein hinreichendes Element von Legiti-

mität.2 Auch legale Praktiken können als 

illegitim gelten, wenn sie allgemein ver-

bindlichen Prinzipien (Moral, Gerech-

tigkeit) zuwiderlaufen, die eine gute 

oder gerechte Gesellschaftsordnung 

anstreben (normative Legitimität).3 

Legitimität 

„Der politisch-soziologische Begriff Le-

gitimität bezeichnet den Glauben an 

bzw. das Vertrauen auf die Rechtmäßig-

keit politischer Herrschaft. Jede Form 

politischer Herrschaft (Regierungsform) 

basiert nicht nur auf dem Herrschaftsan-

spruch, sondern auch auf der Bereit-

schaft der Beherrschten zur Anerken-

nung der Herrschaftsbeziehung“.4 

Legitimität, normativ 

Die normativ-theoretische Betrach-

tungsweise von Legitimität bewertet die 

Rechtmäßigkeit einer Herrschaftsord-

nung anhand von allgemein verbindli-

chen Prinzipien (Recht, Moral, Gerech-

tigkeit).5 Normative Legitimität versucht, 

den idealen Sinn des menschlichen 

Verhaltens aufzuzeigen, der durch ent-

sprechende Rechtsnormen zu errei-

chen ist. Auch legale Handlungspraxen 

können nicht als legitim gelten, wenn sie 

als ungerecht wahrgenommen werden. 

Gesellschaftliche Veränderungen füh-

ren regelmäßig dazu, dass sich Gerech-

tigkeitsvorstellungen wandeln und eine 

kritische Diskussion über die Prinzipien 

von Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit 

angestoßen wird.6 

Legitimitätswahrnehmung (empi-

rische Legitimität) 

Die empirisch-analytische Betrachtung 

von Legitimität geht der Frage nach, wie 

Menschen zu der Überzeugung gelan-

gen, eine Autorität sei rechtmäßig und 

ihren Anweisungen in jedem Fall Folge 

zu leisten. Legitimitätswahrnehmung 

tritt unter der Erkenntnis in den Vorder-

grund, dass keine Autorität stark genug 

ist, um Kontrolle ausschließlich durch 

Zwangsmittel oder Anreizsysteme auf-

rechtzuerhalten. Sie zielt auf die Akzep-

tanz von Kontrolle auf Seiten derjenigen 

ab, die dieser Kontrolle unterliegen. 

„Man kann Legitimität auffassen als eine 

generalisierte Bereitschaft, inhaltlich 

noch unbestimmte Entscheidungen in-

nerhalb gewisser Toleranzgrenzen hin-

zunehmen“.7 
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Macht 

Macht bezeichnet die mit dem Besitz ei-

ner politischen, gesellschaftlichen, öf-

fentlichen Stellung und Funktion ver-

bundene Befugnis, Möglichkeit oder 

Freiheit, über Menschen und Verhält-

nisse zu bestimmen, Herrschaft auszu-

üben. 

Machtausübung kann auf unterschiedli-

che Weise begründet werden. Im klas-

sischen Bild des Leviathans von Thomas 

Hobbes ist die Macht des Staates abso-

lut. Furcht vor einer Bestrafung durch 

den Leviathan verleiht Gesetzen ihre 

Geltung. Menschen ordnen sich also 

aus Furcht vor einer Bestrafung unter. 

Viele andere Motive sind vorstellbar, 

warum Menschen eine Macht anerken-

nen: dumpfe Gewöhnung, zweckratio-

nale Erwägungen, besondere Qualitä-

ten einer Führungsperson oder eines 

Staates, aus Tradition heraus oder aus 

wahrgenommener Legalität.1 Der mo-

derne Rechtsstaat stellt eine strukturelle 

Rahmung zur Verfügung, in der Macht-

ausübung gelenkt, ausbalanciert und 

sachlichen Kontrollmechanismen unter-

stellt wird. Machthabende sind an ihre 

eigenen Regelungen gebunden und 

können für ihr Handeln zur Verantwor-

tung gezogen werden.2 

Procedural Justice Theory 

Die Procedural Justice Theory (PJT) be-

tont die Notwendigkeit der Anerken-

nung rechtlicher Entscheidungen inner-

halb der Bevölkerung. Nicht die Sorge 

vor Bestrafung veranlasst Menschen zur 

Normbefolgung, sondern die Überzeu-

gung von der Richtigkeit von Regeln 

oder Gesetzen. Diese Überzeugung 

kann zweierlei Ursprungs sein. Zum ei-

nen können Regeln und Gesetze auf 

Werten beruhen, die mit den persönli-

chen in der Sozialisation erworbenen 

Vorstellungen übereinstimmen. Zum 

anderen erfolgt gesetzestreues Handeln 

aus der Überzeugung heraus, dass die 

gesetzgebende Instanz zur Durchset-

zung dieser Normen legitimiert ist.3 Die 

Überzeugung der Rechtmäßigkeit poli-

zeilicher Legitimität (Legitimitätswahr-

nehmung) ist vom individuellen Ge-

rechtigkeitsempfinden abhängig. Erst 

wenn sich die Polizei durch Fairness im 

Umgang mit Bürger:innen (procedural 

justice) als vertrauenswürdig erwiesen 

hat, gilt sie als legitim.4 

Respekt 

Respekt ist ein Wert des zwischen-

menschlichen Zusammenlebens, der 

sich im individuellen Denken und Han-

deln ausdrückt. Bisher existiert keine 

einheitliche, umfassende und konkrete 

Definition von Respekt. Gemeinhin wer-

den Aspekte darunter gefasst wie Rück-

sicht gegenüber anderen, Achtung für 

eine bestimmte Person oder die Aner-

kennung eines geleisteten Beitrages.5 
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Respekt erfüllt zwei tendenziell gegen-

sätzliche Funktionen. Zum einen sollen 

durch einen universellen Anspruch auf 

Respekt Differenzen zwischen Personen 

(Herkunft, Hautfarbe, soziale Position, 

Bildung) aufgehoben werden (anerken-

nender Respekt). Respekt kann aber 

ebenso dazu dienen, um Unterschiede 

zu fördern und herauszustellen, indem 

ausgewählte Eigenschaften, oder Hand-

lungen besondere Anerkennung erfah-

ren (bewertender Respekt).1 

Respekt, anerkennender 

Hinter anerkennendem Respekt steht 

die moralische Überzeugung, dass alle 

Menschen unabhängig von ihrer sozia-

len Stellung, ihren Leistungen oder Ei-

genschaften Respekt verdienen. Aner-

kennender Respekt ist von der Bereit-

schaft der Menschen abhängig, andere 

als gleichwertig wahrzunehmen und zu 

behandeln.2 

Respekt, bewertender 

Bewertender Respekt basiert auf einer 

positiven Bewertung von Leistung, Ver-

halten oder Status. Abhängig von der in-

dividuellen Einstellung legen Menschen 

unterschiedliche Standards für diese 

Bewertung an. Bewertender Respekt 

spiegelt den Grad wider, in dem eine 

Person den individuellen Standards ge-

recht wird.3 Mit bewertendem Respekt 

steigt die individuelle Bereitschaft, sich 

von Respektspersonen beeinflussen zu 

lassen.4 

Reziprozität 

Reziprozität ist als unbedingte, gleich-

gerichtete Reaktion auf ein erfahrenes 

Verhalten zu verstehen. Reziprozität 

wird als wichtige Triebfeder menschli-

chen Handelns angesehen. Das Modell 

des homo reciprocans trägt dem Um-

stand Rechnung, dass Menschen nicht 

allein nach dem rationalen Nutzenkalkül 

handeln (homo oeconomicus), sondern 

reziprok nach dem Motto: wie du mir, so 

ich dir. Freundliches oder kooperatives 

Verhalten wird belohnt (positive Rezip-

rozität) und unkooperatives oder un-

freundliches Verhalten bestraft (nega-

tive Reziprozität).5 Entscheidend hierbei 

ist, dass der homo reciprocans auch 

dann belohnt oder bestraft, wenn dies 

für ihn mit persönlichen Nachteilen ver-

bunden ist.6  

Auch ohne persönliche Betroffenheit 

sanktionieren Menschen negatives Ver-

halten und setzen auf diese Weise infor-

melle Sozialkontrolle ein. Bei einer aus-

reichend großen Zahl an reziprok han-

delnden Akteuren wächst die wahrge-

nommene Wahrscheinlichkeit einer 

Sanktion und auch eigenorientierte Ak-

teure werden zu Kooperation durch 

Normkonformität angehalten.7  
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Sicherheitsempfinden 

Das Sicherheitsempfinden ist wie die 

meisten menschlichen Empfindungen 

schwer messbar und facettenreich. Un-

sicherheit kann sowohl rationale Erwä-

gungen zum eigenen Viktimisierungsri-

siko betreffen als auch eine emotionale 

Reaktion auf wahrgenommene Risiken. 

Unsicherheit kann sich auf das Verhal-

ten der Menschen auswirken, wenn sie 

Vorsichtsmaßnahmen treffen oder be-

drohlich wirkende Orte meiden (Schutz- 

und Meideverhalten). Zur Messung des 

Sicherheitsempfindens sollen Men-

schen üblicherweise Auskunft darüber 

geben, wie sicher oder unsicher sie sich 

fühlen, wenn Sie bei Dunkelheit allein in 

Ihrem Stadtteil unterwegs sind.1 Dabei 

bleiben die Ursachen von Unsicherheit 

zunächst offen.2 

So komplex individuelle Unsicherheits-

empfindungen sind, so komplex sind 

auch ihre möglichen Erklärungen. Unsi-

cherheitsgefühle entstehen häufig un-

abhängig von einer tatsächlichen (ob-

jektiven) Gefährdung.3 Aufgrund unter-

schiedlicher Lebensumstände neigen 

ältere Menschen stärker zu Kriminali-

tätsfurcht als jüngere4, Frauen äußern 

eher Unsicherheit als Männer5, im städ-

tischen Raum entsteht leichter Unsicher-

heit als im ländlichen.6 Manche Men-

schen sind eher risikoaffin, andere ha-

ben ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Ei-

nige Menschen lassen sich von dramati-

sierenden Mediendarstellungen beein-

flussen.7 Für manche Menschen sind die 

Konsequenzen möglicher Straftaten 

besonders bedrohlich8 (sexuelle Über-

griffe für Frauen oder körperlich An-

griffe bei älteren Menschen)9. Manche 

Menschen glauben, gut mit den Konse-

quenzen einer Straftat umgehen zu kön-

nen, andere fühlen sich hilflos.10 Manche 

Menschen haben persönliche oder fi-

nanzielle Sorgen, die Kriminalitätsfurcht 

verstärken.11 Auf einige Menschen wirkt 

der öffentliche oder städtische Raum un-

übersichtlich, verunsichernd oder gar 

bedrohlich. Für andere Menschen 

macht gerade das Neue und Unbe-

kannte den Reiz des städtischen Rau-

mes aus. Manche Menschen nehmen 

Ordnungsstörungen (Incivilities) als be-

drohlich war, anderen fallen sie seltener 

auf.12 Manche Menschen pflegen enge 

nachbarschaftliche Beziehungen, an-

dere stehen ihrer Nachbarschaft eher 

misstrauisch gegenüber und fühlen sich 

verunsichert.13   

Durch die komplexen Ursachen von Un-

sicherheit ist die Polizei lediglich eine 

Institution unter vielen, denen die Ver-

antwortung für das Sicherheitsempfin-

den obliegt.14 
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Verfahrensgerechtigkeit 

Verfahrensgerechtigkeit fragt danach, 

wie ein Entscheidungsprozess ausge-

staltet sein muss, um zu einer gerechten 

Entscheidung zu gelangen. Gerechte 

Verfahren führen im besten Fall zu einer 

gerechten Verteilung von Leistungen 

oder Lasten.1 Für die individuelle Wahr-

nehmung eines Verfahrens als fair ist es 

wichtig, die Meinungsäußerung aller 

Betroffenen zuzulassen.2 Wenn eine 

Person für sie wichtige Informationen 

beitragen kann, bekommt sie das Ge-

fühl, dem Prozess nicht ausgeliefert zu 

sein.3  

Verteilungsgerechtigkeit 

Menschen bewerten Gerechtigkeit da-

nach, inwieweit sie den für sich ange-

messenen Vorteil erzielen. Mangelnde 

Verteilungsgerechtigkeit wird als Aus-

löser von Unruhen, politischer Opposi-

tion oder Ablehnung gesellschaftlicher 

Regeln betrachtet.4 Dabei ist die Ver-

hältnismäßigkeit zwischen Einsatz und 

Ergebnis ausschlaggebend. Ein klassi-

sches Beispiel sind Gehaltsverteilun-

gen, die dann als gerecht gelten, wenn 

jeder entsprechend seiner Leistung ver-

gütet wird.5 Menschen reagieren dabei 

sowohl auf eine als unangemessen 

wahrgenommene Benachteiligung als 

auch auf eine unfaire Bevorzugung ne-

gativ.6 Allerdings steht der menschliche 

Egoismus (Egocentric Bias) objektiven 

Gerechtigkeitsbewertungen entgegen, 

denn sich selbst gestehen Menschen 

tendenziell einen höheren Anteil als ge-

recht zu als anderen.7 

Vertrauen 

Vertrauen ist als Bereitschaft zu verste-

hen, sich vom Handeln Anderer abhän-

gig zu machen und besteht in der Zuver-

sicht, dass dieses Handeln sich im Rah-

men der eigenen Erwartungen bewegt.8 

Als individuelle Ressource erleichtert 

Vertrauen enge soziale Beziehungen, 

die durch gemeinsame persönliche Er-

fahrung entstehen und durch gegensei-

tige Verbindlichkeiten die Verlässlich-

keit des Gegenübers gewährleisten. Als 

kollektive Ressource hat Vertrauen eine 

vergemeinschaftende Funktion, indem 

auch unbekannten Menschen in einem 

größeren sozialen Gefüge Vertrauen 

entgegengebracht wird. Es ermöglicht 

das tägliche Leben in der Zuversicht, 

nicht jederzeit mögliche Böswilligkeiten 

von den Mitmenschen erwarten zu müs-

sen. Vertrauen macht Kontrolle unnötig. 
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